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Untersagt sind Strassenreklamen, welche die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten, 
namentlich wenn sie : 

- das Erkennen anderer Verkehrsteilnehmender erschweren, wie im näheren Bereich von 
Fussgängerstreifen, Verzweigungen oder Ausfahrten.  

- die Berechtigten auf den für Fussgänger bestimmten Verkehrsflächen behindern oder 
gefährden. 

- mit Signalen oder Markierungen verwechselt werden können. 
- die Wirkung von Signalen oder Markierungen herabsetzen. 

Stets untersagt sind Strassenreklamen: 

- wenn sie in das Lichtraumprofil der Fahrbahn vorstehen. 
- auf der Fahrbahn, ausgenommen in Fussgängerzonen.  
- in signalisierten Tunneln sowie in Unterführungen ohne Trottoirs.  
- wenn sie Signale oder wegweisende Elemente enthalten. 
- an Signalen oder in deren unmittelbaren Nähe angebracht werden. 
- die retro-reflektieren, blenden, blinken oder durch wechselnde Lichteffekte wirken. 
- die sich bewegen oder projiziert werden. 

Gemäss den Strafbestimmungen der Signalisationsverordnung wird das vorschriftswidrige 
Anbringen von Strassenreklamen mit Busse bestraft (Art. 114 Abs. 1 SSV). 

2. Bewilligung für Standaktionen 

Standaktionen anlässlich von Wahlen werden durch die Stadtpolizei bewilligt und koordiniert, 
dabei sind folgende Richtlinien einzuhalten. 

2.1. Richtlinien 

- Der Fussgänger- und Fahrverkehr darf weder behindert noch gefährdet werden 
- Der Stand ist mit der Anschrift der Veranstalterin/ des Veranstalters sowie dem Zweck 

der Aktion gut lesbar zu beschriften 
- Es ist nicht gestattet einen LED-Screenmonitor oder dergleichen zu platzieren  
- Tonverstärker dürfen nicht verwendet werden 
- Das Abspielen von Musik ab elektronischen Abspielgeräten ist nicht gestattet 
- Pro Wahlaktion ist maximal ein Livemusik-Auftritt von längstens 20 Minuten gestattet 
- Übermässiger Lärm ist zu vermeiden 
- Fahrzeuge dürfen nicht auf dem Aktionsplatz abgestellt werden 
- Polizeilichen Weisungen ist Folge zu leisten 
- Die Bewilligung ist stets mitzuführen und auf Verlangen vorzuweisen 
- Weitere Auflagen je nach Situation 

2.2. Reinigung 

Der Aktionsplatz und die Umgebung sind nach dem Anlass zu reinigen und der Abfall ist 
wegzuräumen. Es sind genügend Abfallbehälter bereitzustellen. 

Falls nichts anderes mit dem Entsorgungsamt vereinbart wurde, ist der Abfall ordnungsge-
mäss mit gebührenpflichtigen Abfallsäcken zu entsorgen. 
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2.3. Gebühren 

Sollte die Veranstaltung aus irgendwelchen Gründen nicht durchgeführt werden, besteht 
kein Anspruch auf Rückerstattung der Gebühren. 

3. Auskünfte / Bewilligungen 

Stadtpolizei St. Gallen  
Bereich Bewilligungen 
Vadianstrasse 57 
9001 St.Gallen  

Telefon 071/224 6100 
E-Mail: bewilligungen@stadt.sg.ch  


